
Während der öffentlichen Auflagefrist kann gegen das 

Strassenprojekt schriftlich und begründet beim 

Departement für Bau und Umwelt des Kantons 

Thurgau, 8510 Frauenfeld, im Sinne von §21 des 

Gesetzes über die Strassen und Wege, Einsprache 

erhoben werden. 

Hinweis: Dazu können innert 20 Tagen beim 

Departement für Bau und Umwelt, Rechtsdienst, 

Promenade, 8510 Frauenfeld schriftliche 

Einwendungen eingereicht werden. Das 

Einwendungsverfahren ist kein förmliches 

Einspracheverfahren. Es dienst der allseitigen 

Information wobei kein Einspracheentcheid ergeht. 

Gemeinde Schlatt TG

Planauflage des Strassenprojektes

Schlatt, H13, Schaffhausen - Kreuzlingen - Rorschach

(Kantonsstrasse )

Die Pläne des Strassenprojektes liegen in der Zeit 

während 20 Tagen, vom 26. April 2024 bis 16. Mai 2024 

im Gemeindehaus Schlatt, Mettschlatterstrasse 2, 8252 

Schlatt TG, öffentlich auf.

Umgestaltung Fussgängerquerung


